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 Fachausschuss    

 Fachausschuss    

 Kreisausschuss  
 

  

 Kreistag   02.05.2007 
       
Inhalt: 
Klageerhebung gegen das Landesamt für Soziales und Versorgung Cottbus wegen Kosten-
erstattung 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  

ca. 556,00 €  
(einfache Gebühr) 

Haushaltsstelle 

 
02300-65500 

Haushaltsjahr 

 
2007 

 
 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Eilentscheidung des Landrates zur Klageerhebung gegen das Landesamt für 
Soziales und Versorgung Cottbus vom 21.03.2007 wird genehmigt. 

zuständiges Amt:       

Sozialamt  Thomas Kotzian  Annette Nitschmann  Klemens Schmitz 
  Amtsleiter  stellv. Dezernentin  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

II/J Frau Salzer 

  

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

        

        

        

        

 



 
 
 
Begründung: 
 
Der Landkreis Uckermark beantragte als örtlicher Träger der Sozialhilfe beim Lan-
desamt für Soziales und Versorgung (LASV) die Kostenerstattung nach § 4 Abs. 2 
AG-BSHG/SGB XII i. V. m. § 2 Abs. 2 AG-BSHG/SGB XII für die entstandenen Kosten 
im Bereich der Eingliederungshilfe in Einrichtungen für das Jahr 2005. Das LASV war 
an sich insoweit als überörtlicher Träger der Sozialhilfe zuständig. 
 
Gegen den daraufhin ergangenen Bescheid vom 21.06.2006 wurde am 03.07.2006 
Widerspruch eingelegt, da nicht alle angegebenen Positionen für erstattungsfähig er-
klärt worden waren. Dieser wurde mit Bescheid vom 15.02.2007, zugestellt am 
21.02.2007, teilweise zurückgewiesen.  
 
Das LASV geht - entgegen der Auffassung des Landkreises Uckermark, Sozialamt, - 
in seiner Widerspruchsbegründung davon aus, dass es vorliegend für die Unterbrin-
gung in einem Wohnheim oder Internat nicht zuständig sei. Die Zuständigkeit ergäbe 
sich für die streitigen Kostenpositionen vielmehr aus dem Brandenburgischen Schul-
gesetz. Dabei wird die Ansicht vertreten, dass ein bestehender Eingliederungshilfebe-
darf auch mit ambulanter Leistung gedeckt werden kann. Für die ambulanten Leistun-
gen ist aber jedoch der örtliche Sozialhilfeträger zuständig.  
 
Für einen Einzelfall begründet das LASV seine Auffassung damit, dass keine hinrei-
chenden Nachweise erbracht wurden, die belegen, dass eine stationäre Unterbringung 
erforderlich sei. Dagegen geht jedoch der Landkreis Uckermark, Sozialamt, davon 
aus, dass hier unter Beachtung des Wesensmerkmals der Eingliederungshilfe eine 
spezifische Förderung des jeweiligen Behinderten zu erfolgen hat und gerade auf 
Grund der besonderen Behinderung (Gehörlose und Blinde) eine stationäre Betreuung 
insgesamt unumgänglich ist. Insbesondere hat sich der Landkreis Uckermark an sämt-
lichen ärztlichen Stellungnahmen, den Erhebungsbögen und Entwicklungsberichten 
orientiert, die in den Einzelfällen bescheinigten, dass hier eine stationäre Betreuung zu 
leisten ist.  
 
Da der nächste Kreistag  erst am 02.05.2007 zusammentritt, bestand nur die Möglich-
keit einer Eilentscheidung. Die Klagefrist endete bereits am 21.03.2007. Eine Ent-
scheidung über die Erhebung der Klage in der Sitzung des Kreistages konnte deshalb 
nicht rechtzeitig ergehen.    
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